
andere Pfarrei anweiſen, CETL kann ihn auch penſionieren. Dieſelbe
Kongregation hat NN Juli 1892 Iun einem ähnlichen 0 ent
ſchieden: „der Pfarrer iſt zu removieren, 8ed Proviso PTO Ejus honesta
Sustentatione DeT henefeium sine CUTaꝗ animarum, VGI DETL Pen-
Sionem prudenti arbitrio P1SCOP/ assignandam.“

Wenn behauptet wurde, dieſe Anſichten werden eine große
Beunruhigung IM Klerus hervorrufen, indem die biſchöfliche Gewalt
unberechtigt erweitert, der Pfarrer der Willkür ſeiner Oberen QAus
geliefert werde, wäre 3u erwidern: Wir haben CS nicht mit einer
Entdeckung des errn IDr Hubert (v Linzer „Theol⸗prakt. Quartal—
ſchrift“ 1905, ſondern mit einer altkirchlichen Beſtimmung
3u tun, die ſchon eine lange Geſchichte hat Der Leſer der römiſchen
Kongregationsentſcheidungen wird keinen oder nuL wenige Fälle M

ühren können, in denen ein Pfarrer ungerecht oder willkürlich ab
geſetzt worden wäre —0  eder Biſchof abgeſehen vom Gewiſſen wird
ſich nicht leicht der Gefahr ausſetzen, durch eine römiſch Entſcheidung
vor der ganzen katholiſchen Welt amter 3 werden. Unbeſtreitbar
iſt ferner, daß Rom nich I Priori den Ofen das Recht In
ſtrittigen Fragen uſpri ondern ſtrenge nach den kanoniſchen
Grundſätzen vorgeht. Den Rekurs wird wohl kein Pfarrer, der ſich
un ſeinen Rechten gekränkt Unterlaſſen.

Schließlich hat un den meiſten Ländern auch die ſtaatliche
Regierung bei Penſionierungen Geiſtlichen ein Wort mitzureden.
Wie ſchwerhörig der Q bei Zahlungen für rieſt iſt, iſt attſam
bekannt; C5 iſt daher vollkommen ausgeſchloſſen daß EU Penſione
für noch dienſttaugliche Seelſorger auswerfen würde

St Florian li Pachinger.
VII ungültige Ehe zweimal Antiert. Sul

pitius, ern der Pfarrgeiſtlichkeit nicht angehörender Prieſter, wird
von einem Juden M die Taufe ebeten; mit letzterem zugleich ſtellt
ſich ihm deſſen Gemahlin vor und bittet Uum Wiederaufnahme
un die atholiſche Kirche, die ſie vor Jahren verlaſſen hat, da ſie
Jum Judentum übertrat, vor dem Rabbiner die Heirat 3u
ſchließen. Sulpitius begibt ſich zum Domizilpfarrer, der, ſtark be
ſchäftigt, ihn erſucht, den Kaſus übernehmen und die Konverſion
und Sanation durchzuführen. Nachdem Sulpitius die erforderlichen
Vollmachten hochwürdigſten Ordinariate erlangt atte, rekon⸗
ziliiert 291 die Braut und begibt ſich odann in die Pfarrkirche und
vartet das Erſcheinen des hochwürdigen Arrer behufs der weiteren
Funktionen ab Der hochwürdige Pfarrer ſagt einfach * Nun, auf
vaS QArten Sie noch? 0  en Sie keine Umſtände!“ Sulpitius
nun hält ſich umſo mehr für delegiert, Qu den Bräutigam,
nimmt den Manifeſtationseid ab und kopuliert natürlich au
Da CEL aber ſodann die Pfarrkanzlei betritt, empfängt ihn der Pfarrer
mit den orten 77 VII, Sie haben auch kopuliert? azu hatten Sie
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keine Delegation!“ Betroffen ſtand Sulpitius da; auf das hatte EL
denn doch nicht gerechnet, da der Pfarrer ihn nicht ausdrücklich
erſucht hatte, „Alle zu übernehmen“, ondern ihm noch unmittelbar
Vor der Funktion geſagt 0  8 77 Auf was warten Sie? Machen
Oie keine Umſtände!“ Er erklärte ſich alſo für bereit, die Braut  —  2
eUte nochmal herbeirufen aſſen Davon wollte der Pfarrer ab
ſolut nichts wiſſen und ſagte: „Das die Delegation) konnten Sie
10 vorausſetzen.“ „Entſchuldigen, Herr Pfarrer, das geht nicht
an, es gibt keine delegatio praesumpta. ſondern höchſtens eine
tacita; die wäre dann vorhanden, Herr Pfarrer ahnten, daß
ich Ohren Worten zufolge die Kopulation Ornehme und ſich dachten,
nun, ſo ſei E 7 ich eS gelten.“ „ Val⸗ erwiderte zerſtreut der
Pfarrer

Sulpitius war natürlich auf eine leichtfertige Antwort hin
nicht ruhig im ewiſſen ber die Kopulation. War delegiert
oder ni n ſeiner momentanen Verlegenheit ging e& zu einem
andern bekannten Pfarrer Dieſer meinte: „Nun, enn Sie un ſeiner
Sakriſtei etraut haben, ſo kann doch annehmen, daß die OTQ

( Präſenz des Pfarrers anzunehmen 4⁰ Es liegt auf
der Hand, daß dieſe Erklärung Sulpitius noch weniger befriedigte.
Denn eine „moraliſche Präſenz“ des Pfarrers iſt dann da, venn
der Pfarrer durch ſeinen Delegierten gegenwärtig iſt und dann.

Sulpitius ging zZum Biſchofe legte ihm den Fall vor und bat
ihn al parochus Originarius die Delegation, die en auch ſofort
erhielt, wobei der Oberhirte ſich höchlichſt über die Handlungsweiſe
reſpektive Erklärung der eiden hochwürdigen Herren Pfarrer wun
derte Den einen und anderen Tag ließ Er die Kontrahenten noch
1II ona fide. dann Ertlarte E ihnen, CS ſei ein „verhängnisvoller
Formfehler der die Giltigkeit des Ehebandes betreffe, vorgefallen“
nd forderte von zwei zufällig anweſenden verſchwiegenen Zeugen,
1060 Profano, Sine paramentis, die Konſenserneuerung ab

Wien. Honorius Rett Lꝰ M.. Lector 88 60
VIII ein eriter, welcher die Subdiakonats

et noch nicht hat, um miniſtrierten Amte
als Subdiakon anipe fungieren?) 2  luf dem
Lande, In den einzelnen Pfarreien enn Prieſter iſt, iſt eS oft
er bei feierlichen Anläſſen, Patrozinien, Begräbniſſen beſſer 9E·
ſtellter Perſonen und anderen außergewöhnlichen Feierlichkeiten, einen
dritten Prieſter zu bekommen, der als Subdiakon ein feierlich mini—
ſtriertes Amt ermöglicht. 2  n den Ferien der Prieſterſeminare benützt
man dann die n ſchmerzlich vermißte Gelegenheit und
zieht einen Minoriſten dazu eran, der als Subdiakon ohne Manipelfungiert. Es kann einem Zweifel unterliegen, daß Eemn Amt „mit
drei Herren  40 beim gläubigen Volke ſehr eſehen wird und die
religiöſe Feier und die Erbauung der beiwohnenden Gläubigen nicht


